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Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 

Nachtragshaushaltsgesetz (NTHG) 2016  
 

Einzelplan 05: Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

Seite: 198   Kapitel: 05 410    Titel: 684 20 (neu) 

Zweckbestimmung: Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft zur Beschulung von 
Kindern von Asylbewerbern 

 

Stichwort: Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft zur Beschulung von Kindern von 
Asylbewerbern 

 

Ansatz im HH 2016: 
       0 € 

VE im HH 2016:  
       0 € 

Änderung (+/-): 
    2.000.000 € 

Änderung (+/-): 
6.000.000 € 

Ansatz neu: 
    2.000.000 € 

VE neu mit Fälligkeit in den Jahren: 

  Fällig 2017: + 2.000.000 € 

Fällig 2018: + 2.000.000 € 

Fällig 2019: + 2.000.000 € 

 

Deckung bei: EP 20 Allgemeine Finanzverwaltung 

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von 

19 20 020 359 15 Allgemeine Rücklage 2.000.000 € 

insgesamt:                          2.000.000 € 

 

Haushaltsvermerk: (Änderungen bitte unterstreichen) 
 

Erläuterungen:  
 

Begründung:  
Freie Schulen wollen sich an der Beschulung und Aufnahme von Flüchtlingsindern 
engagieren und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen. Derzeit werden 
Flüchtlingskinder jedoch nicht an freie Schulen verteilt, bzw. ist eine Aufnahme nur auf 
freiwilliger Basis und ohne finanziellen Ausgleich oder zusätzlichen finanziellen Mitteln 
möglich. Die staatlichen Schulen bekommen jedoch durch die Eingliederungsverordnung 
zusätzliche Lehrerwochenstunden zugewiesen. 
 



 
 

Durch den Änderungsantrag sollen die freien Schulen ebenso wenigsten die monetären 
Mittel für die nach Eingliederungsverordnung gewährten zusätzlichen 
Lehrerwochenstunden bekommen.  

 
 
 
 
Axel Vogel 
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


